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1. Geltungsbereich  
1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließ-

lich; entgegenstehende oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Bestellers die Lieferung 
an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages ge-
troffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

1.3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 

 
2. Angebot und Vertragsschluss  
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern auf 

die Verbindlichkeit im Angebot nicht ausdrücklich 
hingewiesen worden ist. Ein Vertragsschluss 
kommt – sofern wir auf die Verbindlichkeit in unse-
rem Angebot nicht ausdrücklich hingewiesen ha-
ben und der Besteller dieses Angebot wirksam an-
genommen hat – daher erst durch unsere schriftli-
che Auftragsbestätigung zustande. 

2.2. Ist die Bestellung als Angebot im Sinne des § 145 
BGB zu qualifizieren, so können wir dieses inner-
halb von 4 Wochen annehmen. 

 
3. Preise – Zahlungsbedingungen  
3.1. Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere 

Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; die-
se wird gesondert in Rechnung gestellt. 

3.2. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an 
die in unseren als verbindlich gekennzeichneten 
Angeboten enthaltenen Preise vier Wochen ab Da-
tum des Angebotes gebunden. 

3.3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren 
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. 

3.4. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferpreis 
netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

 Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Angaben 
des Bestellers Zahlungen zunächst auf dessen äl-
tere Schulden anzurechnen und werden den Be-
steller über die Art der erfolgten Verrechnung in-
formieren. Sind bereits Kosten und Zinsen ent-
standen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zu-
nächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zu-
letzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

3.5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftli-
cher Vereinbarung. 

3.6. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB 
p.a. zu verlangen. Falls wir in der Lage sind, einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir 
berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Bestel-
ler ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass 
uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

3.7. Für den Verzugseintritt gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

3.8. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht. 

 
4. Preisänderungen  
 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise 

entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss 
des Vertrages Kostensenkungen oder Kostener-
höhungen, insbesondere aufgrund von Tarifab-
schlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. 
Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen 
nachweisen. 

 
5. Lieferzeit  

Liefertermine oder –fristen bedürfen, soweit sie 
verbindlich sein sollen, der schriftlichen Bestäti-
gung durch uns. In allen anderen Fällen sind Lie-
fertermine oder –fristen unverbindlich.  

5.1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung. Liefertermine oder -fristen 

sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefer-
gegenstand das Werk verlassen hat. 

5.2. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsver-
pflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestel-
lers und die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus.   

5.3. Die Lieferfrist bzw. der Liefertermin verlängert sich 
bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim 
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die au-
ßerhalb unseres Willens liegen, z. B. Betriebsstö-
rungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesent-
licher Materialien, soweit solche Hindernisse 
nachweislich auf die Lieferung des Liefergegens-
tandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintre-
ten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend 
der Dauer dieser Maßnahmen und Hindernisse. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann 
von uns nicht zu vertreten, wenn sie während ei-
nes bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von 
uns werden Beginn und Ende derartiger Hinder-
nisse dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt. 

5.4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen 
eines kompletten Produktes innerhalb der angege-
benen Lieferfrist jederzeit berechtigt, soweit sich 
Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.   

5.5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder 
verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen, ersetzt zu verlangen. In diesem Fall geht 
auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Liefersache 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
6. Lieferumfang  
6.1. Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung bestimmt. 
6.2. Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die 

Verbesserung der Technik bzw. auf Forderungen 
des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben 
während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Lie-
fergegenstand nicht erheblich geändert wird und 
die Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 

 
7. Annullierungskosten  
 Löst sich der Besteller unberechtigt von einem 

erteilten Auftrag, können wir unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen, 10% des Verkaufspreises für 
die durch die Bearbeitung des Auftrages entstan-
denen Kosten und für entgangenen Gewinn for-
dern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines ge-
ringeren Schadens vorbehalten. 

 
8. Verpackung und Versand  
 Verpackungen werden Eigentum des Bestellers 

und von uns berechnet. Porto- und Verpackungs-
spesen werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Wahl der Versandart erfolgt nach bestem Er-
messen. Sofern der Besteller es wünscht, werden 
wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Besteller. 

 
9. Gefahrübergang  
 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
Erklärt der Besteller, er werde den Liefergegens-
tand nicht annehmen, so geht die Gefahr eines zu-
fälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Liefergegenstandes im Zeit-
punkt der Verweigerung auf den Besteller über. 

 
10. Gewährleistung  

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

10.1. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an 
der Liefersache vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzliefe-
rung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung 
sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangel-
beseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-

kosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass die Liefersache nach einem ande-
ren Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

10.2. Schlägt die Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berech-
tigt, Wandelung (Rückgängigmachung des Vertra-
ges) oder eine entsprechende Herabsetzung des 
Lieferpreises (Minderung) zu verlangen.  

10.3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Besteller Schadensersatzansprü-
che geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruht. Soweit uns keine vorsätzli-
che Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

10.4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

10.5. Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung 
ausgeschlossen; insoweit haften wir insbesondere 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind. 

10.6. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben unberührt. 

10.7. Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanwei-
sungen nicht befolgt, Änderungen an den Liefe-
rungen bzw. Leistungen vorgenommen, Teile aus-
gewechselt oder Verbrauchsmaterialen verwendet, 
die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, 
so entfällt jede Gewährleistung. 

10.8. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen 
nur dem unmittelbaren Besteller zu und sind nicht 
abtretbar. 

10.9. Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern nicht 
anders vereinbart, 1 Jahr und beginnt mit dem Ge-
fahrübergang. Die Frist ist eine Verjährungsfrist 
und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Man-
gelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus De-
likt geltend gemacht werden; für diese gilt die ge-
setzliche Verjährungsfrist. 

10.10. Für Software gilt im übrigen, dass wir die 
Übereinstimmung der dem Besteller überlassenen 
Software mit unseren Programmspezifikationen 
gewährleisten, sofern die Software auf den von 
uns vorgesehenen Gerätesystemen entsprechend 
unseren Richtlinien installiert wird. Die Gewährleis-
tung gilt nur für solche Softwaremängel, die jeder-
zeit reproduzierbar sind. Wir verpflichten uns im 
Rahmen der Gewährleistung zur Beseitigung aller 
für die vertragsmäßige Benutzung nicht unerhebli-
chen Mängel, behalten uns aber vor, die Mängel-
beseitigung je nach Bedeutung des Mangels nach 
unserer Wahl vorzunehmen durch Installation einer 
verbesserten Software-Version oder durch Hinwei-
se zur Beseitigung oder zum Umgehen der Wir-
kung des Mangels. Wir übernehmen keine Gewähr 
dafür, dass die Software in allen vom Besteller 
gewählten, von uns jedoch nicht spezifizierten 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. 

10.11. Soweit für Datenverlust gehaftet wird, wird die 
Haftung auf den typischen Wiederherstellungsauf-
wand beschränkt, der bei regelmäßiger und ge-
fahrentsprechender Datensicherung durch den 
Besteller eingetreten wäre. 

 
11. Haftungsbeschränkung  
11.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-

satz, als in Punkt 10 vorgesehen, ist – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-
dere für Schadensersatzansprüche aus Verschul-
den bei Vertragsschluss, positiver Vertragsverlet-
zung oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 
823 BGB. 

11.2. Ansprüche auf Schadensersatz wegen Verzug, 
Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens bleiben 
unberührt. 

11.3. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund der 
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
zwingend ist. 

11.4. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen. 
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12. Eigentumsvorbehalt  
12.1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefer-

gegenständen bis zum Eingang aller Forderungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Besteller vor. Der Ei-
gentumsvorbehalt gilt auch für Forderungen aus 
früheren und zukünftigen Rechtsgeschäften und 
für Saldoforderungen aus einem eventuell beste-
henden Kontokorrentverhältnis. 

12.2. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt weiter für alle 
Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Lie-
fergegenstand entstehen, insbesondere Forderun-
gen aus Reparaturen, Ersatzteil- und Zubehörliefe-
rungen. 

12.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur 
Rücknahme der Liefergegenstände berechtigt und 
der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind 
nach Rücknahme der Liefersache zu deren frei-
händigen Verwertung befugt, der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – ab-
züglich angemessener Verwertungskosten – anzu-
rechnen. 

12.4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch 
uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern 
nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditge-
setzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich 
durch uns schriftlich erklärt wird.  

12.5. Der Besteller ist verpflichtet, die Liefersache 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und In-
spektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Be-
steller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durch-
führen. 

12.6. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent-
standenen Ausfall. 

12.7. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegens-
tände im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuver-
kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des zwischen uns und dem Bestel-
ler vereinbarten Lieferpreises (einschließlich Mehr-
wertsteuer) ab, die dem Besteller aus der 
Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unab-
hängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder 
nach Bearbeitung weiterverkauft werden.  

 Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Bestel-
ler nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Be-
fugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Be-
steller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungs-
gemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 
und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist dies jedoch der 
Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 

12.8. Der Besteller darf die Liefergegenstände weder 
verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Voll-
streckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Ei-
gentum hinzuweisen. 

12.9. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren 
durch den Besteller wird stets für uns vorgenom-
men. Werden die Liefergegenstände mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegens-
tände zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-
den zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Ver-
arbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. 

12.10. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefer-
gegenstände zu den anderen vermischten Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Er-
folgt die Vermischung in der Weise, dass die Sa-

che des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, 
so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns an-
teilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. 

12.11. Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

12.12. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forde-
rungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um 
mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
13. Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte  
13.1. Falls gegen den Besteller Ansprüche wegen 

Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder 
eines Urheberrechts erhoben werden, weil er un-
sere Lieferung/Leistung benutzt, verpflichten wir 
uns, dem Besteller das Recht zum weiteren 
Gebrauch zu verschaffen. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Besteller uns unverzüglich schriftlich über 
derartige Ansprüche Dritter unterrichtet und uns al-
le Abwehrmaßnahmen und außergerichtlichen 
Maßnahmen vorbehalten bleiben. Sollte unter die-
sen Voraussetzungen eine weitere Benutzung un-
serer Lieferung/Leistung zu wirtschaftlich vertret-
baren Bedingungen nicht möglich sein, gilt als ver-
einbart, dass wir nach unserer Wahl entweder die 
Lieferung/Leistung zur Behebung des Rechtsman-
gels abwandeln oder ersetzen oder die Liefe-
rung/Leistung zurücknehmen und den an uns ent-
richteten Lieferpreis abzüglich eines das Alter der 
Lieferung/Leistung berücksichtigenden Betrages 
erstatten. 

13.2. Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, 
falls Rechtsverletzungen dadurch hervorgerufen 
werden, dass unsere Lieferung/Leistung in nicht 
von uns angebotener Weise verwendet oder zu-
sammen mit anderen als unseren Lieferun-
gen/Leistungen eingesetzt wird. Im Übrigen gelten 
die Regelungen gemäß Punkt 11. 

13.3. Wir haften nicht für Rechtsverletzungen von 
Lieferungen/Leistungen, die auf der Grundlage von 
Konstruktionsunterlagen oder sonstigen Vorgaben 
des Bestellers erbracht werden. 

 
 
14. Rechte an Software  
14.1. An Software, sowie an deren Änderungen, 

Ergänzungen und Erweiterungen und zugehöriger 
Dokumentation, die zu unserer Lieferung gehört 
oder später geliefert wird, erhält der Besteller ein 
nicht ausschließliches und nicht übertragbares, 
unbefristetes Nutzungsrecht ausschließlich zum in-
ternen Betrieb der Lieferung. 

14.2. Weitere als die unter vorstehendem Punkt 14.1. 
genannten Rechte an Software und Dokumentati-
onen stehen dem Besteller nicht zu, insbesondere 
bleiben wir alleiniger Inhaber der Urheberrechte. 
Dem Besteller ist es nicht gestattet, Software, Do-
kumentationen und ggf. nachträglich gelieferte Än-
derungen, Ergänzungen oder Erweiterungen ohne 
unsere vorherige schriftliche Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen, zu ändern, zu kopieren o-
der anderweitig zu vervielfältigen, es sei denn, das 
Vervielfältigen geschieht zum Zwecke der Anferti-
gung einer Sicherungskopie, die als solche zu 
kennzeichnen ist. 

14.3. Die Rückübersetzung des überlassenen Pro-
grammcodes in andere Codeformen (Dekompilie-
rung) ist unter den Voraussetzungen des §69e 
UrhG zum Zwecke der Herstellung der Interopera-
bilität einer unabhängig geschaffenen Software mit 
der Vertragssoftware zulässig. Die zum Zwecke 
der Herstellung der Interoperabilität erforderlichen 
Schnittstelleninformationen können gegen Erstat-
tung eines geringen Kostenbeitrages bei uns ange-
fordert werden. 

14.4. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten 
oder Benutzen der Software auf mehr als nur eine 
Hardware ist unzulässig. Möchte der Besteller die 
Software auf mehreren Hardwarekonfigurationen 
zugleich einsetzen, etwa durch mehrere Mitarbei-
ter, muss er eine entsprechende Anzahl von Pro-
grammpaketen erwerben. 

14.5. Der Besteller ist verpflichtet, den unbefugten 
Zugriff Dritter auf die Software sowie die 
Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu 
verhindern. Die gelieferten Originaldatenträger 

hindern. Die gelieferten Originaldatenträger sowie 
die Sicherungskopie sind an einem gegen den 
Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Der 
Besteller stellt uns von dem Schaden frei, der 
durch die Verletzung dieser Pflicht entsteht. Die 
Mitarbeiter des Bestellers sind nachdrücklich auf 
die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedin-
gungen sowie der Bestimmungen des Urheber-
rechts hinzuweisen. 

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares 

Recht, Salvatorische Klausel  
 
15.1. Sofern nicht anders vereinbart, ist Erfüllungsort 

unser Geschäftssitz. 
15.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist unser Ge-

schäftssitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Bestel-
ler auch an dem für seinen Geschäftssitz zustän-
digen Gericht zu verklagen.   

15.3. Es gelten ausschließlich die Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
internationalen Kaufrechts, auch wenn der Liefe-
rant seinen Firmensitz im Ausland hat.  

15.4. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder 
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.  


